
Auszug Schullaufbahnverordnung; befördert – nicht befördert 
 
 
§ 43. Beförderung im Gymnasium 
1 Im Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in das nächste Schuljahr befördert, 
wenn im Zeugnis die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
a) Die doppelte Summe der Notenabweichungen aller Maturitätsfächer von 4,0 nach unten 
übersteigt nicht die Summe aller Notenabweichungen von 4,0 nach oben; und 
b) Nicht mehr als drei Noten liegen unter 4,0. 
² Im Zeugnis wird «befördert» eingetragen. 
 
§ 44. Nichtbeförderung im und Austritt aus dem Gymnasium von provisorisch übergetretenen 
Schülerinnen und Schülern am Ende des 12. Schuljahres  
1 Schülerinnen und Schüler, die provisorisch in das Gymnasium übergetreten sind und im 
Zeugnis am Ende des 12. Schuljahres nicht die Voraussetzungen nach § 43 erfüllen, werden 
nicht befördert und müssen aus dem Gymnasium austreten. Vorbehalten bleibt eine 
ausserordentliche Wiederholung eines Unterrichtsjahres oder ausserordentliche Beförderung 
nach § 52. 
² In das Zeugnis wird «Austritt nach § 44 SLV» eingetragen. 
³ (…)1 
 
§ 45. Nichtbeförderung im Gymnasium am Ende des 12. bis 15. Schuljahres 
1 Sind die Voraussetzungen nach § 43 nicht erfüllt, werden die Schülerinnen und Schüler 
nicht befördert. 
² In das Zeugnis wird «nicht befördert» eingetragen. 
 
 
§ 51. Wiederholung eines Unterrichtsjahres in den weiterführenden Schulen2 
1 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums und der FMS, IMS und WMS, die nicht 
befördert werden, können das vorausgehende Unterrichtsjahr wiederholen, wenn im Zeugnis 
die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach unten um höchstens den Wert 2 grösser ist 
als die Summe aller Notenabweichungen von 4 nach oben.  
² Schülerinnen und Schüler der BM, welche die Ausbildung nach der beruflichen 
Grundbildung in zwei Jahren absolvieren (BM 2 Teilzeit), können das vorausgehende 
Unterrichtsjahr wiederholen, wenn sie im zweiten oder dritten Semester nicht befördert 
werden. 
³ Eine Wiederholung ist in der gleichen weiterführenden Schulart nur ein Mal möglich. 
 
§ 52. Ausserordentliche Wiederholung eines Unterrichtsjahres oder ausserordentliche 
Beförderung in den weiterführenden Schulen3 
1 Sind die Voraussetzungen für eine Nichtbeförderung nach den §§ 44, 45, 48, 49 und 50 
gegeben, können Schülerinnen und Schüler ausnahmsweise das vorausgehende 
Unterrichtsjahr wiederholen oder in das nächste Unterrichtsjahr befördert werden, wenn mit 
der Wiederholung oder der Beförderung die Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf die 
weitere Schullaufbahn eine bessere Entwicklungsperspektive haben und einer der folgenden 
Gründe für die ungenügenden Leistungen vorliegt:  
a) unregelmässiger Bildungsgang, insbesondere aufgrund einer längeren Krankheit oder 
eines häufigen Wechsels des Schulsystems; 
b) einschneidende persönliche Umstände, die bei den Schülerinnen und Schülern zu einem 
Leistungsabfall geführt haben. 
² Eine ausserordentliche Wiederholung eines Unterrichtsjahres oder eine ausserordentliche 
Beförderung kann auf Wunsch des Lehrpersonenteams oder auf Wunsch der betroffenen 

                                                 
1 Unterstrichene Passagen wirksam per 1.1.2018 
2 Unterstrichene Passagen wirksam per 1.1.2018 
3 Unterstrichene Passagen wirksam per 1.1.2018 



Schülerinnen und Schüler und ihren Erziehungsberechtigten oder in der BM für die 
lehrbegleitende Ausbildung (BM 1) ihren Berufsbildnerinnen und -bildnern geprüft werden. 
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten oder ihre 
Berufsbildnerinnen und -bildner haben die zuständige Lehrperson spätestens 14 
Kalendertage vor dem Entscheid über die Beförderung oder Nichtbeförderung über ihren 
Wunsch zu informieren und sie über einen der in Abs. 1 genannten Gründe in Kenntnis zu 
setzen. 
³ Die Schulleitung entscheidet aufgrund einer Empfehlung des Lehrpersonenteams und nach 
Anhörung der Schülerinnen und Schüler und ihren Erziehungsberechtigten. Bei Schülerinnen 
und Schülern der BM, die die Berufsmaturität lehrbegleitend absolvieren (BM 1), entscheidet 
die Schulleitung im Einvernehmen mit dem zuständigen Lehrbetrieb. 
4 Die Schulleitung kann die ausserordentliche Wiederholung eines Unterrichtsjahres oder die 
ausserordentliche Beförderung mit einer Probezeit verbinden. § 15 gilt sinngemäss.  
5 Im Zeugnis wird «Wiederholung des Unterrichtsjahres nach § 52 SLV» oder «befördert 
nach § 52 SLV» eingetragen. 
6 Eine ausserordentliche Wiederholung eines Unterrichtsjahres oder eine ausserordentliche 
Beförderung kann in der gleichen weiterführenden Schulart in der Regel nur ein Mal 
stattfinden. 
 


